
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschul- 
gesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) 
hat die Universität Duisburg-Essen folgende Grund- 
ordnung erlassen: 
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§ 1 
Rechtsstellung 

Die Universität Duisburg-Essen ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Sie hat das Recht zur Selbstverwal-
tung im Rahmen der Gesetze. 

 
 

§ 2 
Mitgliedergruppen 

(1) Universitätsmitglieder der Gruppen gemäß § 11 Abs. 1 
HG können sich zur Wahrnehmung ihrer Angelegenheiten 
zusammenschließen und Sprecherinnen oder Sprecher 
wählen. 

(2) Bei der Bildung von Gremien der Universität können 
von den Mitgliedergruppen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1 
bis 4 HG Untergruppen gebildet werden. 

 
 

§ 3 
Rektorin oder Rektor, Prorektorinnen oder  

Prorektoren, Rektorat 

(1) Die Universität wird von einem Rektorat geleitet. 

(2) Das Rektorat besteht neben der Rektorin oder dem 
Rektor als der oder dem Vorsitzenden und der Kanzlerin 
oder dem Kanzler aus bis zu drei hauptberuflichen Pro-
rektorinnen oder Prorektoren. Eine nichthauptberufliche 
Prorektorin oder ein nichthauptberuflicher Prorektor im 
Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 HG kann aus dem Kreis der 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren oder aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gewählt werden. 

(3) Die Wahlen der Mitglieder des Rektorats bedürfen 
jeweils der Bestätigung durch den Senat. Wird eine Wahl 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab der ersten Be-
fassung des Senats vom Senat nicht bestätigt, kann der 
Hochschulrat mit der Mehrheit von 2/3 seiner Stimmen die 
Bestätigung ersetzen. 

(4) Die erste Amtszeit der Mitglieder des Rektorats unter 
der Geltung dieser Grundordnung beträgt sechs Jahre, 
die weiteren Amtszeiten betragen vier Jahre. Die Amtszeit 
der nichthauptberuflichen Prorektorinnen oder Prorekto-
ren endet spätestens mit der Amtszeit der Rektorin oder 
des Rektors. 
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(5) Die Rektorin oder der Rektor übt das Hausrecht aus. 
Sie oder er kann die Ausübung dieser Befugnis, soweit es 
Mitglieder und Angehörige der Universität Duisburg-Essen 
betrifft, nur den Mitgliedern des Rektorats und für ihre 
Bereiche den Dekaninnen und Dekanen und den Leiterin-
nen und Leitern der Zentralen Einrichtungen übertragen. 

(6) Auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors kann das 
Rektorat eine ständige Vertretung und feste Geschäftsbe-
reiche für seine Mitglieder bestimmen, in denen sie Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit 
erledigen. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Rek-
torats. 

 
 

§ 4 
Hochschulrat 

(1) Der Hochschulrat besteht aus zehn Mitgliedern. Die 
Hälfte der Mitglieder sind Externe. 

(2) Die jeweiligen bisherigen Vorsitzenden oder ihre Stell-
vertretung leiten die konstituierende Sitzung bis zur Neu-
wahl einer oder eines neuen Vorsitzenden aus dem Kreis 
der externen Mitglieder sowie ihre oder seine Stellvertre-
tung. Hierzu ist die Mehrheit der Mitglieder erforderlich. 
Ergibt sich im ersten Wahlgang keine solche Mehrheit, so 
können für einen zweiten Wahlgang neue Kandidatinnen 
und Kandidaten vorgeschlagen werden. Ergibt sich auch 
dann noch keine Mehrheit nach Satz 2, so findet zwischen 
den beiden Kandidatinnen oder Kandidaten, die im zwei-
ten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, eine 
Stichwahl statt. In diesem dritten Wahlgang entscheidet 
die einfache Mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 

 
 

§ 5 
Senat 

(1) Stimmberechtigte Mitglieder des Senats sind elf Ver-
treterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer sowie je drei Vertreterinnen 
oder Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und der Gruppe der weiteren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie vier Vertreterinnen 
oder Vertreter der Gruppe der Studierenden. Neben den 
nicht stimmberechtigten Mitgliedern des Senats gemäß 
§ 22 Absatz 2 Satz 2 HG sind weitere nichtstimmberech-
tigte Mitglieder des Senats die Leiterinnen oder Leiter  
der zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen und der 
zentralen Betriebseinheiten sowie die Vorsitzenden der 
Ständigen Universitätskommissionen nach § 6 Abs. 3 und 
als außerordentliches Mitglied ohne Stimmrecht die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsgremiums zur Sicherung der 
Qualität der Lehr- und Studienorganisation. 

(2) Die Amtszeit der stimmberechtigten Mitglieder des 
Senats beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der Mitglieder aus 
der Gruppe der Studierenden ein Jahr. 

(3) Der Senat wählt aus der Mitte seiner stimmberechtig-
ten Mitglieder in getrennten Wahlgängen eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder 
einen Stellvertreter. Näheres regelt die Wahlordnung. 

 

 

 

(4) Im Rahmen der Hochschulentwicklungsplanung kann 
der Senat insbesondere 

1. Empfehlungen aussprechen und Stellungnahmen 
abgeben zur Errichtung, Änderung und Aufhebung von 
Studiengängen und Universitätseinrichtungen, zu den 
Forschungsschwerpunkten der Universität, zur Funk- 
tionsbeschreibung, Zuordnung und Besetzung von 
Professuren sowie 

2. Grundsätze aufstellen für Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen der Fachbereiche, zu Fragen 
der Weiterbildung, des Fern- und Verbundstudiums 
des Wissens- und Technologietransfers und der For-
schung mit Mitteln Dritter sowie zu privatrechtlichen 
Dienstverhältnissen aus Mitteln Dritter bezahlter 
hauptberuflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
mäß § 71 Abs. 5 HG. 

(5) Im Rahmen einer Benehmensherstellung mit dem 
Rektorat oder dem Hochschulrat kann der Senat eine 
Vorlage einmalig zurückverweisen. In diesem Fall werden 
sich Rektorat oder Hochschulrat vor einer Entscheidung 
zusammen mit der oder dem Vorsitzenden des Senats 
sowie je einer Senatsvertreterin oder einem Senatsvertre-
ter der Gruppen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 HG um eine 
einvernehmliche Vorlage an den Senat bemühen. 

(6) Der Senat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
 

§ 6 
Kommissionen 

(1) Kommissionen haben bis zu 12 Mitglieder. In Kommis-
sionen gem. § 12 Abs. 1 HG sind alle Gruppen gem. § 11 
Abs. 1 HG vertreten. Im Einzelnen orientiert sich die Zu-
sammensetzung an den sachlichen Aufgaben der jeweili-
gen Kommission. 

(2) Die Kommissionen wählen aus ihrer Mitte einen Vor-
sitz und einen stellvertretenden Vorsitz. 

(3) Zur Beratung von zentralen Leitungsorganen werden 
ständige Universitätskommissionen mit folgenden Aufga-
ben gebildet: 

1. Kommission für Forschung, wissenschaftlichen 
Nachwuchs und Wissenstransfer 
Zum Aufgabenbereich gehören insbesondere: 
a) Grundsatzfragen der Forschung, Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses; 
b) Unterstützung bei der Einrichtung und dem  

Erhalt von Forschungsschwerpunkten, Sonderfor- 
schungsbereichen, Graduiertenkollegs und inter- 
nationalen sowie nationalen Kooperationen in 
Forschung, Wissens- und Technologietransfer; 

c) Professionalisierung der Drittmitteleinwerbung; 
d) Entwicklung von Grundsätzen zu qualitäts- 

steigernden Maßnahmen in der Forschung; 
e) Grundsätze für Promotions- und Habilitations- 

ordnungen der Fachbereiche. 
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2. Kommission für Lehre, Studium und Weiterbildung 
Zum Aufgabenbereich gehören insbesondere: 
a) Grundsatzfragen der Lehre einschließlich Teilzeit- 

studien, Fern- und Verbundstudien; 
b) Förderung interner, nationaler sowie internationaler 

Kooperationen in der Lehre sowie Fragen der 
Studienberatung; 

c) Grundsätze der Lehrevaluation; 
d) Steigerung der Attraktivität der Universität als Lehr-  

und Lernstandort; 
e) Grundsätze für Prüfungsordnungen, Studienpläne 

und Akkreditierungsverfahren; 
f) Grundsätze der Verwendung von Studienbeiträgen 

in Abstimmung mit dem Prüfungsgremium gem. 
§ 11 der Studienbeitragssatzung. 

3. Kommission für Entwicklungsplanung und Finanzen 
Zum Aufgabenbereich gehören insbesondere: 
a) Fragen der Struktur, Gliederung und Organisation 

der Universität; 
b) mittel- und langfristige Hochschul- und Personal- 

entwicklungsplanung; 
c) Beratung und Begleitung des Hochschulentwick- 

lungsplans und der Entwicklungspläne der Fach- 
bereiche, zentralen wissenschaftlichen Einrich- 
tungen und Betriebseinheiten einschließlich dies- 
bezüglicher Ziel- und Leistungsvereinbarungen; 

d) Zielvereinbarungen der Universität mit dem Minis- 
terium gemäß § 6 Abs. 2 HG; 

e) Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen, 
Wissenschaftsorganisationen und außeruniver- 
sitären Einrichtungen, soweit Belange der Struktur 
der Universität betroffen sind; 

f) Entwicklung von Grundsätzen und Modellen zur 
Verteilung der Stellen und Haushaltsmittel 

g) Grundsätze der Verteilung von Studienbeiträgen in 
Abstimmung mit dem Prüfungsgremium gem. § 11 
der Studienbeitragssatzung; 

h) finanzielle Belange in Fragen der wissenschaft- 
lichen Weiterbildung, des Wissenstransfers und 
der unternehmerischen Tätigkeit der Universität; 

i) Grundsätze und Modelle zum Berichtswesen und 
Controlling sowie zur Kosten- und Leistungs- 
rechnung; 

j) Beratung des Jahresabschlusses der Universität 
und Vorbereitung des Beschlusses des Hochschul- 
rats über die Entlastung des Rektorats. 

4. Kommission für Infrastruktur 
Zum Aufgabenbereich gehören insbesondere: 
a) Planung, Koordination und Weiterentwicklung des 

Einsatzes von Medien und elektronischen Kom- 
munikationstechniken zur Unterstützung von 
Lehre, Forschung,  Organisation und Außendar- 
stellung der Universität; 

b) Allokation und Organisation von Werkstätten und 
technischen Diensten; 

c) Bau- und Liegenschaftsmanagement; 
d) grundsätzliche Belange der Arbeitssicherheit und 

des Arbeitsschutzes 
 
 

5. Gleichstellungskommission 
Zum Aufgabenbereich gehören insbesondere: 
a) Grundsätze für die Einbeziehung gleichstellungs- 

relevanter Aspekte bei der Erfüllung der Aufgaben 
in Forschung und Lehre sowie bei der Entwick- 
lungsplanung; 

b) Grundsätze, Modelle und Stellungnahmen zur 
Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Maßnah- 
men und zu deren Berücksichtigung im Rahmen 
von Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie der 
internen Mittelvergabe; 

c) Beratung der zuständigen Stellen bei Vorbereitung 
und Erstellung der Frauenförderpläne sowie bei 
deren Fortschreibung auf der Grundlage der 
Berichte über die Personalentwicklung und die 
durchgeführten Maßnahmen sowie die Vorberei- 
tung der entsprechenden Beschlüsse. 

(4) Die Kommissionen nach Abs. 3 arbeiten zur Qualitäts-
sicherung und Qualitätssteigerung, insbesondere in der 
Evaluation der Leistungen der Einheiten im Zuge der 
Bewertung der Zielerreichung im Rahmen von Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen zusammen. Zu den Aufgaben 
jeder Kommission gehört die Sicherstellung der Einbezie-
hung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Erfüllung 
der Aufgaben der Universität. 

(5) Kommissionen nach Abs. 3 können aus eigener Initia-
tive tätig werden, soweit sachliche Aspekte dies geboten 
erscheinen lassen. Sie werden durch die Hochschulver-
waltung unterstützt. Die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Informationen sind ihnen zur Verfügung zu 
stellen. 

(6) Die Kommissionen nach Absatz 3 berichten regelmä-
ßig dem Senat sowie auf Verlangen dem Rektorat, dem 
Hochschulrat und anderen Gremien und Organen der 
Hochschule über ihre Arbeitsergebnisse. Rektoratsmit-
glieder und Vorsitzende der Kommission nach Abs. 3 
haben einen gegenseitigen Informationsanspruch. In 
Angelegenheiten von strategischer Bedeutung sind die 
Kommissionen nach Abs. 3 vor der abschließenden Ent-
scheidung zu hören. Soweit eine Kommissionsempfeh-
lung vorliegt, ist sie bei der Beschlussfassung zu berück-
sichtigen. 

(7) An den Sitzungen der Kommissionen nach Abs. 3 
nimmt die jeweils sachlich zuständige Prorektorin bzw. 
der jeweils sachlich zuständige Prorektor als beratendes 
Mitglied teil. Die Mitglieder einer Kommission gem. Abs. 3 
haben das Recht zu beratender Teilnahme an den Sit-
zungen der jeweils anderen Universitätskommissionen. 
Die Kommissionen gem. Abs 3 können weitere sachver-
ständige Mitglieder und Angehörige der Universität sowie 
universitätsexterne Expertinnen und Experten zu ihren 
Beratungen hinzuziehen 

(8) Der Senat legt die Zusammensetzung der Kommissio-
nen mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen der Anwe-
senden Mitglieder fest und wählt die Vertreterinnen oder 
Vertreter der Gruppen in den Kommissionen nach Ab-
satz 3 im Benehmen mit dem Rektorat. Die Wahlvor-
schläge werden von den Senatsmitgliedern der jeweiligen 
Gruppen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 HG erstellt. Bei der 
Kommission nach Absatz 3 Nr. 5 ist auf eine angemesse-
ne Anzahl männlicher Mitglieder hinzuwirken. Die Amts-
zeit der Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppen nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 HG  beträgt zwei Jahre, die 
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Amtszeit der Gruppe der Studierenden ein Jahr. Die 
Gruppe der Studierenden kann für jede Kommission ein 
weiteres Mitglied als Vertreterin oder Vertreter vorschla-
gen. 

 
 

§ 7 
Gleichstellungsbeauftragte 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität gem. 
§ 24 Abs. 1 HFG und ihre bis zu drei Stellvertreterinnen 
werden vom Senat auf Vorschlag eines Wahlfrauengre-
miums gewählt und von der Rektorin oder dem Rektor 
bestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stell-
vertreterinnen sollen unterschiedlichen Gruppen gemäß 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 HG angehören.  

(2) Die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer 
Stellvertreterinnen beträgt zwei Jahre.  

(3) In den Fachbereichen werden Gleichstellungsbeauf-
tragte auf Vorschlag der Frauen, die Mitglieder des Fach-
bereichs sind, vom jeweiligen Fachbereichsrat gewählt. 
Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität kann sich 
bei Aufgaben ihres Zuständigkeitsbereichs, die einen 
Fachbereich betreffen, von der jeweiligen Fachbereichs-
gleichstellungsbeauftragten vertreten lassen. Sind ab-
schließende Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten 
Vorgängen abzugeben, so erfolgt dies durch die Gleich-
stellungsbeauftragte der Universität. 

(4) Näheres regelt die Wahlordnung.  
 
 

§ 8 
Kuratorium 

Zur Beratung und Unterstützung von Senat und Rektorat 
in Fragen der regionalen Vernetzung der Universität kön-
nen Senat und Rektorat in beiderseitigem Einvernehmen 
ein Kuratorium einsetzen. 

 
 

§ 9 
Fachbereiche 

(1) Die Hochschule gliedert sich nach Maßgabe des 
Hochschulentwicklungsplans in Fachbereiche. 

(2) Organe des Fachbereichs sind das Dekanat und der 
Fachbereichsrat. 

(3) Der Fachbereich regelt seine Organisation durch eine 
Fachbereichsordnung und erlässt die Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlichen Ordnungen. Beschlüsse über die 
Fachbereichsordnung bedürfen der Zustimmung von zwei 
Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Fachbe-
reichsrats. 

(4) Sofern innerhalb eines Fachbereichs wissenschaft- 
liche Einrichtungen gemäß § 29 Abs. 1 HG gebildet  
werden, ist ein zugehöriges Leitungsgremium unter Be-
achtung der §§ 11 Abs. 2 und 29 Abs. 3 HG zu bilden. 
Näheres regeln die Fachbereichsordnung sowie die vom 
Fachbereichsrat zu beschließenden Verwaltungs- und 
Benutzungsordnungen. 

 
 
 
 
 

§ 10 
Dekanat, Dekanin oder Dekan 

(1) Die im Hochschulgesetz festgelegten Aufgaben und 
Befugnisse der Dekanin oder des Dekans werden  
von einem Dekanat wahrgenommen. Ihm gehören die 
Dekanin oder der Dekan und zwei Prodekaninnen oder 
Prodekane an. Die Fachbereichsordnung kann bis zu 
zwei weitere Prodekaninnen oder Prodekane vorsehen. 
Die Mitglieder des Dekanats werden vom Fachbereichsrat 
mit der Mehrheit der Stimmen des Gremiums gewählt. Die 
Amtszeit der Mitglieder des Dekanats beträgt 4 Jahre; die 
Amtszeit für ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden 
beträgt ein Jahr. 

(2) Das Dekanat bereitet die Sitzungen des Fachbereichs-
rats vor und führt dessen Beschlüsse aus. 

(3) Von den Mitgliedern des Dekanats vertritt die Dekanin 
oder der Dekan den Fachbereich innerhalb der Universi-
tät. Sie oder er ist Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Fachbereichsrats. 

(4) Der Fachbereichsrat bestimmt eine der Prodekaninnen 
oder einen Prodekan zur Studiendekanin oder zum Stu-
diendekan. Im Übrigen regelt das Dekanat die Aufgaben-
verteilung einschließlich der Wahrnehmung des Gleich-
stellungsauftrages unter seinen Mitgliedern im Benehmen 
mit dem Fachbereichsrat. Die Dekanin oder der Dekan 
und die Prodekanin oder der Prodekan, die oder der die 
Dekanin oder den Dekan vertritt, müssen der Gruppe der 
Professorinnen und Professoren angehören. Bis zur Hälf-
te der Prodekaninnen oder Prodekane kann einer ande-
ren Gruppe im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1 HG angehö-
ren. 

(5) Für den Fachbereich ‚Medizinische Fakultät‘ gilt fol-
gende Regelung: Dem Dekanat gehören an: 
1. die Dekanin oder der Dekan; 
2. die Studiendekanin oder der Studiendekan; 
3. bis zu zwei weitere Prodekaninnen oder Prodekane 

nach Maßgabe der Fachbereichsordnung; 
4. die Ãrztliche Direktorin oder der Ãrztliche Direktor und 

die kaufmännische Direktorin oder der kaufmännische 
Direktor des Universitätsklinikums mit beratender 
Stimme; ist die Ãrztliche Direktorin oder der Ãrztliche 
Direktor Mitglied der Universität, so gehört sie oder er 
dem Dekanat mit Stimmrecht an. 

Die Mitglieder des Dekanats nach Nr. 1 bis 3 werden vom 
Fachbereichsrat aus der dem Fachbereich ‚Medizinische 
Fakultät‘ angehörigen Gruppe der Professorinnen und 
Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer gewählt. Das Mitglied nach Nr. 2 
kann einer anderen Gruppe im Sinne des § 11 Abs. 1 
Satz 1 HG angehören. Die Dekanin oder der Dekan ist 
Vorsitzende oder Vorsitzender des Dekanats und des 
Fachbereichsrates. Bei Stimmengleichheit im Dekanat 
gibt ihre oder seine Stimme den Ausschlag. 
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§ 11 
Fachbereichsrat 

(1) Dem Fachbereichsrat obliegt die Beschlussfassung 
über die Angelegenheiten des Fachbereichs, für die nicht 
die Zuständigkeit des Dekanats oder eine andere Zustän-
digkeit bestimmt ist. Er ist insoweit in allen Forschung, 
Kunst und Lehre betreffenden Angelegenheiten und für 
die Beschlussfassung über die Fachbereichsordnung und 
die sonstigen Ordnungen des Fachbereichs zuständig. Er 
nimmt die Berichte des Dekanats entgegen und kann über 
die Angelegenheiten des Fachbereichs Auskunft verlan-
gen.  

(2) Der Fachbereichsrat ist im Wege der Benehmensher-
stellung in folgenden Angelegenheiten an der Entschei-
dung des Dekanats beteiligt: 

1. Erstellung des Entwicklungsplans des Fachbereichs 
als Beitrag zum Hochschulentwicklungsplan; 

2. Grundsätze der Verteilung der Stellen und Mittel 
innerhalb des Fachbereichs. 

Im Rahmen einer Benehmensherstellung kann der Fach-
bereichsrat eine Vorlage des Dekanats einmalig an das 
Dekanat zurückverweisen. In diesem Falle wird sich das 
Dekanat vor einer Entscheidung mit je einer Fachbe-
reichsratsvertreterin oder einem Fachbereichsratsvertreter 
der Gruppen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 HG um eine einver-
nehmliche Vorlage an den Fachbereichsrat bemühen. 

(3) Stimmberechtigte Mitglieder des Fachbereichsrates 
sind acht Vertreterinnen oder Vertreter aus der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, je zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter aus der Gruppe der akade-
mischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Gruppe 
der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie drei 
Vertreterinnen oder Vertreter aus der Gruppe der Studie-
renden. 

Die Amtszeit der stimmberechtigten Mitglieder aus der 
Gruppe der Studierenden beträgt ein Jahr, die der Vertre-
terinnen oder Vertreter der anderen Gruppen gemäß § 11 
Abs. 1 Satz 1 HG zwei Jahre. 

(4) Nicht stimmberechtigte Mitglieder des Fachbereichs- 
rates sind die Mitglieder des Dekanats. 

(5) Den Fachbereich „Medizinische Fakultät“ betreffende 
Sonderregelungen bleiben unberührt. 

 
 

§ 12 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen 

Zum Zwecke der Erfüllung der Hochschulaufgaben, zur 
Innovationsförderung, Profilbildung, Schwerpunktsetzung 
und Sicherstellung gleichstellungsrelevanter Aspekte 
sowie zur Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung trifft 
das Rektorat mit den Fachbereichen, der Verwaltung, den 
zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen, den Be-
triebseinheiten und anderen Einrichtungen der Universität 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen.  

Darüber hinaus können Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen zwischen Dekanaten und Einheiten der Binnenstruk-
tur der Fachbereiche vereinbart werden. 

 

 

Grundlage für diese Vereinbarungen ist der Hochschu-
lentwicklungs-plan, der unter Berücksichtigung der Ent-
wicklungspläne der Fachbereiche vom Rektorat im Be-
nehmen mit dem Senat aufgestellt wird; Grundlage für die 
Vereinbarungen der Dekanate sind die Entwicklungspläne 
der jeweiligen Fachbereiche. 

 
 

§ 13 
Ausschuss für Lehrerbildung 

(1) Die Fachbereiche, in denen Lehramtsstudiengänge 
angeboten werden, bilden zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben nach § 30 Abs. 1 HG den gemeinsamen beschlie-
ßenden Ausschuss für Lehrerbildung. 

(2) Dem Ausschuss gehören neun Vertreterinnen oder 
Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, drei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
ter, eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der 
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie vier 
Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studieren-
den an. Sie werden von den stimmberechtigten Mitglie-
dern der Fachbereichsräte der betreffenden Fachbereiche 
nach Gruppen getrennt gewählt. Nähere Bestimmungen 
trifft die Wahlordnung. Die Amtszeit der Mitglieder aus der 
Gruppe der Studierenden beträgt ein Jahr, die der übrigen 
Mitglieder zwei Jahre. 

(3) Die stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses 
wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vor-
sitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertre-
ter. 

(4) Der Senat wählt ein Hochschulmitglied – vorzugsweise 
aus seiner Mitte oder aus der Ständigen Universitäts-
kommission gem. § 6 Abs. 3 Nr. 2 – zu seinem oder  
seiner Beauftragten für Fragen der Lehramtsausbildung. 
Der oder die Beauftragte informiert sich regelmäßig über 
den Beratungsstand in den zuständigen Gremien, berich-
tet dem Senat und bereitet dessen einschlägige Be-
schlüsse vor. 

 
 

§ 14 
Jahresabschluss 

Für den Jahresabschluss gilt die Verordnung über  
die Wirtschaftsführung der Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (HWFVO) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Der Abschlussbericht des Prüfers wird dem 
Senat vorgestellt. 

 
 

§ 15 
Verkündung von Ordnungen und Beschlüssen 

Alle Ordnungen sowie zu veröffentlichende Beschlüsse 
werden im „Verkündungsblatt der Universität Duisburg-
Essen – Amtliche Mitteilungen“ bekannt gegeben. Dieses 
erscheint je nach Bedarf und wird jahrgangsweise fort- 
laufend nummeriert. Die Ordnungen werden durch die 
Rektorin oder den Rektor ausgefertigt und treten am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft, soweit in ihnen nicht 
ein anderer Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens bestimmt ist. 
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§ 16 
In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Grundordnung tritt am Tage nach ihrer  
Veröffentlichung im ,Verkündungsblatt der Universität 
Duisburg-Essen – Amtliche Mitteilungen’ in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Grundordnung der Universität Duisburg-
Essen vom 25. Mai 2004 (Verkündungsblatt S. 153), ge-
ändert durch Ordnung vom 18. April 2007 (Verkündungs-
blatt S. 225), außer Kraft. 

(2) Bis zur Neubildung der Organe und Gremien und 
Neuwahl der Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 
nach In-Kraft-Treten dieser Grundordnung nehmen die 
entsprechenden bisherigen Organe, Gremien, Funktions-
trägerinnen und Funktionsträger ihre Aufgaben und Be-
fugnisse weiterhin wahr. 

(3) Die Amtszeit der erstmals nach In-Kraft-Treten dieser 
Grundordnung zu wählenden Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger sowie der stimmberechtigten Mitglieder 
von Organen und Gremien endet 

a) mit Ablauf des 30. September 2009, soweit diese 
Grundordnung eine einjährige Amtszeit vorsieht, 

b) mit Ablauf des 30. September 2010, soweit diese 
Grundordnung eine zweijährige Amtszeit vorsieht, und 

c) mit Ablauf des 30. September 2012, soweit diese 
Grundordnung eine vierjährige Amtszeit vorsieht. 

 

* 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Senats der 
Universität Duisburg-Essen vom 23.03.2007 und 
14.09.2007 

 
Duisburg/Essen, den 21. September 2007 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 


